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7Ob292/05z

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.11.1928

Norm

ABGB §578

ABGB §1248

Rechtssatz

Wenn Ehegatten eine gemeinschaftliche letztwillige Verfügung eigenhändig ohne Zeugen errichten wollen, muß jeder

der Gatten sein Verfügung auf der gemeinschaftlichen Urkunde eigenhändig schreiben und unterschreiben.
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